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Beschlussvorlage 

-  öffentlich  - 

Fahrzeuge für den Kreisbrandmeister und die Brandabschnittsleiter sowie 

Anpassung der Satzung  über die Entschädigung der Ehrenbeamten und 
sonstigen Inhaber eines Ehrenamtes 

Beschlussvorschlag 

1.) Der Kreisbrandmeister und die Brandabschnittsleiter Nord und Süd erhalten 
Fahrzeuge zur dienstlichen Nutzung. Dem Kreisbrandmeister wird der Komman-

dowagen BMW-X3 zur dienstlichen Nutzung zugeordnet. Es werden die ge-
brauchten Ford-Focus Kombi als Fahrzeuge für die beiden Brandabschnittsleiter 
beschafft.  

2.) Die Entschädigungssatzung wird wie folgt angepasst: 

§ 1 (Abs. 1, Buchstabe  a) Der Kreisbrandmeister erhält statt bisher 828 € monat-
lich neu 674 €. 

§ 1 (Abs. 1, Buchstaben b und d) Die Brandabschnittsleiter erhalten statt bisher 
450 € monatlich neu 296 €. 

§ 1 (Abs. 1, Buchstabe i) Der Kreisjugendfeuerwehrwart erhält statt bisher 253 € 

monatlich neu 265 €. 

§ 2 (Abs. 1, Buchstabe a) Der ABC-Zugführer erhält statt bisher 65 € monatlich 
neu 220 €. 

 

/ Die Änderungsatzung ist als Anlage beigefügt. 
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Beratungsfolge 

Gremium: Datum: 
 

 Kreistag 16.12.2011 
 

 

 

Sachverhalt 

Der Kreisausschuss hat sich in seiner Sitzung am 12.12.2011 mit der Angelegenheit 
befasst und einstimmig den umseitig genannten, geänderten Beschlussvorschlag 

empfohlen. 
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